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Amlückk Sekonntmackvngen.
, Bekanntmachung der Fassung der Verordnung
über die Regelung des Fleischverbrauchs und den Handel

mit Schweinen.

dere Personen ist verboten , soweit es sich nicht um solche
Personen handelt , die demselben Haushalt angehören oder
in ihm dauernd oder vorübergehend verpflegt werden.

Der Staatssekretär des Kriegsernährungsamtes er¬
läßt nähere Bestimmungen über die Ausgestaltung der
Fleischkarte.

Vom l9 . Oktober 1917. (D . Reichs Anz. Nr . 253 .;
Auf Grund des Artikel TTT der Verordnung über die

Regelung des Fleischverbrauchs und den Handel mit
Schweinen vom 2. Oktober 1917 (ReichS-Gesetzbl. S . 881)
(— Sammlung Nr . 759—) in Verbindung mit der Ver¬
ordnung über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der Volks-
ernährnng vom 22 Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 401)
und vom 18. August 1917 sReichs-Gesetzbl. S . 823) wird
der Wortlaut der Verordnung über die Regelung des
Fleischverbrauchs vom 21 . August 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S . 941 ) (— Sammlung Nr . 324 —) wie er sich ans den
Aendernngen durch die Verordnungen vom 2. Mai
(— Sammlung Nr 583 —) und 2. Oktober 1917 (Reich s-
l^esetzblatt S . 387, 881) ergibt , unter der Ueberschrift
„Verordnung über die Regelung des Fleischverbrauchs n.
den Handel mit Schweinen " sowie unter Streichung des
§ 16 nachstehend bekannt gemacht.

Berlin,  den 19. Oktober 1917.
Der Staatssekretär des Kriegsernährungsamts.

Verordnung über die Regelung des Fleischverbrauchs
» und den Handel mit Schweinen.

§ l - .
Als Fleisch und Fleischwaren im Sinne dieser Verord¬

nung gelten:
1. das Muskelsleisch mit eiugewachsenen Knochen von

Rindvieh , Schafen u. Schweinen (Tchlach tviehfleisch),
sowie Hühner,

2 . das Muskelfleisch mit eingewachsenen Knochen von
Rot -, Dam -, Schwarz - und Rehwild (Wildbret ),

3. roher , gesalzener oder geräucherter Speck und Roh-
' fttt,

4. die Eingeweide des Schlachtviehs,
5. zubereitetes Schlachtviehfleisch und Wildbret , sowie

Wurst , Fleischkonlerven und sonstige Dauerwaren al¬
ler Art.

Vom Fleische losgelöste Knochen, Euter , Füße , mit
Ausnahme der Schweinepfoten , Flecke, Lungen , Därme
(Gekröse), Gehirn und Flvzmaul , ferner Wildaufbruch
einschließlich Herz und Leber sowie Wildköpfe gelten nicht
als Fleisch und Fleischwaren . .

§ 2 .
Die Landeszenträlbehörden oder die von ihnen bestimm¬

ten Behörden können den Verbrauch von Fleisch und
Fleischwaren einschließlich Wildbret und Geflügel , die die¬
ser Verordnung nicht unterliegen , ihrerseits regeln . Hier¬
bei darf jedoch die nach § 6 Abs. l vom Staatssekretär des
Kriegsernährungsamts festgesetzte Höchstmenge an Fleisch
und Fleischwaren , die dieser Verordnung unterliegen,
nicht erhöht werden.

§ 3.
Die Verbranchsregelung erfolgt durch die Kommnnal-

verbände . Diele können den Gemeinden die Regelung für
die Gemeindebezirke mit Ausnahme der Erteilung oder
Versagung der Hausschlachtungsgenehmigungen übertra¬
gen. Gemeinden , die nach der letzten Volkszählung mehr
als 10 009 Einwohner hatten , können die Uebertragung
verlange ».

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimm¬
ten Behörden können die Kommnnalverbände lind Ge¬
meinden für die Zwecke der Regelung vereinigen , sie können
auch die Regelung für ihren Bezirk oder Teile ihres Be¬
zirkes selbst vornehmen . Soweit die Regelung hiernach
für einen größeren Bezirk erfolgt , ruhen die Befugnisse der
zu diesem Bezirke gehörenden Stellen.

8 4.
Fleisch und Fleischwaren dürfen entgeltlich oder unent¬

geltlich an Verbraucher nur gegen Fleischkarte abgegeben
und von Verbrauchern nur gegen Fleischkarte bezogen wer¬
den. Dies gilt auch für die Abgabe in Gast -, Schank- und
Speisewirtschaften sowie in Vereins - und Erfrischnngsrän-
nien und Fremdenheimen . Es gilt nicht für 5ie Abgabe
durch den Selbstversorger an die im § 12 Abs. 2 genannten
Personen.

Dell Verbrauch in Krankenhäusern und anderen ge¬
schlossenen Anstalten können die Kommunalverbände in
anderer Weise regeln.

Die Fleischkarte gilt im ganzell Reiche. Sie besteht
.ans einer Stammkarte und mehreren Abschnitten (Fleisch¬
marken ). Die Abschnitte sind gültig nur im Zusammen¬
hang ? mit der Stammkarte.

Der Bezugsberechtigte oder der Haushaltungsvorstand
hat auf der Stammkarte seinen Namen einzutragen . Die
klebe: trag : ::g der Stammkarte wie der Abschnitte aus an¬

§ «
Der Staatssekretär des Kriegsernährungsamtes setzt

fest, welche Höchstmengean Fleisch und Fleischwaren auf die
Fleischkarte bezogen werden und mit welchem Gewichte
die einzelnen Arten von Fleisch und Fleischwären auf die
Höchstmenge anzurechnen sind. Hierbei ist auf eine ent¬
sprechend geringere Belvertung des Wildes , der Hühner u.
der Eingeweide Bedacht zu nehmen.

Wenn int Bezirk eines Kommunalverbandes die Nach¬
frage ans den verfügbaren .Fleiichvrsrär - -- voraussichtlich
nicht gedeckt werden kann, hat der Komm » ... mb die
jeweilig festgesetzte Höchstuienge enrsprechend herabzusetzen
oder durch andere Maßnahmen für eine gleichmäßige Be¬
schränkung im Bezüge von Fleisch und Fleischwaren oder
einzelner Arten davon zu sorgen.

§ 7.
Jede Person erhält für je vier Wochen eine Fleijchkarte.
Kinder erhalten bis zum Beginne des Kalenderjahrs,

in dem sie das sechste Lebensjahr vollenden , nur die Hälfte
der festgesetzten Wochenmenge. Dies gilt auch sür Selbst¬
versorger nach § 13 festgesetzten Verbrauchsmengen.

Auf Antrag des Bezugsberechtigten kann der Kvmmu-
ualverband an Stelle der Fleischkarte Bezugsscheine aus i
andere ihm zur Verfügung stehende Lebensmittel ausgeben f

' 8 8 .

Die Kommunaloerbände haben die Zuteilung von
Fleisch und Fleischwaren an Schlächtereien (Fleischereien,
Metzgereien), Gastwirtschaften und sonstige Betriebe , in
denen Fleisch und Fleischwaren gewerbsmäßig an Ver¬
braucher abgegeben ' werden , zu regeln . Sie haben durch
Einführung von Bezugsscheinen oder auf andere Weise
ft'ir eine ausreichende Ueberwachung dieser Betriebe zu
sorgen.

§ 9.
Die Verbrauchsregelung erstreckt sich auch auf die Selbst¬

versorger. Als Selbstversorger gilt , wer durch Hausichlach-
tung oder durch Ausübung der Jagd Fleisch und Fleisch¬
waren zum Verbrauch im eigenen Haushalt gewinnt.

Mehrere Personen , die für den eigenen Verbrauch ge¬
meinsam Schweine mästen, werden ebenfalls als Selbst¬
versorger angesehen. Als Selbstversorger können vom
Kommuualverbande ferner anerkannt werden Krankenhäu¬
ser und ähnliche Anstalten für die Versorgung der von ih¬
nen zu verköstigenden Personen sowie gewerbliche Betriebe
für die Versorgung ihrer Angestellten und Arbeiter ; für
die Selbstversorgung durch Schlachtung von Rindvieh mit
Ausnahme von Kälbern bis zu sechs Wochen ist die Aner¬
kennung von der Genehmigung der Landeszentralbehörde
oder der von dieser bestimmten Stelle abhängig.

Die Veräußerung von Schweinen mit einem Lebendge¬
wichte von mehr als 25 Kilogramm darf , auch wenn es
sich nicht um Schlachtschweine handelt (§ 6 der Verordnung
über die Schlachtvieh- und Fleischpreise für Schweine und.
Rinder vom 5. April 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 319), nur
an den staatlich bestimmten Viehabnahmestellen oder deren
Beauftragte erfolgen . Der Erwerb dieser Schweine durch
andere Stellen oder Perionen ist nur mit Genehmigung der i
Landeszentralbehörden oder der von diesen bestimmten
Stellen zuläsiig.

§ 10.
Selbstversorger bedürfen zur Hausschlachtung von

Schweinen und von Rindvieh , mit Ausnahme von Käl¬
bern bis zu sechs Wochen, der Genehmigung des Kommu¬
nalverbandes.

Die Genehmigung hat zur Voraussetzung , daß der
Selbstversorger das Tier in seiner Wirtschaft mindestens
drei Monate gehalten hat . Die Landeszentralbehörden ha¬
ben Vorkehrung zu treffen , daß , wenn infolge der Hans-
schlachtuug der Fleischvorrat des Selbstversorgers die ihm
znstehende Fleischmenge (§ 13) übersteigen würde oder ein
Verderben der Vorräte zu befürchten ist, die Genehmigung
versagt wird oder die überschüssigen Mengen an besonde¬
ren Stellen gegen Entgelt abgeliefert werden.

Hausschlachtungen von Kälbern bis zu sechs Wochen,
von Schafen und Hühnern sind dem Kommunalverband an¬
zuzeigen. Die Landeszentralbehörden können auch diese
Hausschlachtnngen von der Genehmigung des Kommnnal-
vcrbandes abhängig machen.

Die Verwendung von Wildbret im eigenen Haushalt
sowie die Abgabe an andere sind dem Kommunalverband
nuzuzeigen.

8 kk.
Die Kommunalverbände haben die Hansschlachtungen

zu übe:lr en. Sie haben Ueberwachungspersonen zu be¬
stellen, die insbesondre das Schlachtgewicht genau zu er¬

mitteln und darüber eine amtliche Bescheinigung auszu¬
stellen haben. Die Landeszentralbehörden erlassen die nä¬
heren Bestimmungen ; sie haben festzusetzen, welche Teile
der Tiere beim Ansschlachten vor der Ermittlung oe»
Schlachtgewichts zu trennen sind, und über die Art der Gv-
wichtsermittlung Grundsätze aufzustellen.

Der Selbstversorger bat vor dem durch die Hausschlach-
mng von Schweinen gewonnenen Fleische an den Kom¬
munalverband gegen Zahlung einer angemessenen Bergü
tung Speck oder Fett in folgenden Mengen abzugeben

wenn das Schlachtgewicht des Schweines beträgt:
mehr als 60 bis 70 Kilogramm einschließl.' 1 Kilogramm,
mehr als 70 bis 80 Kilogramm einschließl.: 2 Kilogramm,
mehr als 80 Kilogramm sür weitere angefangene je 10 Ki¬
logramm weitere je 0,5 Kilogramm.

Ist das Schwein früher zur Zucht benutzt worden, so
sind 3 vom Hundert des Schlachtgewichtes in Speck über
Fett abzuliefern . Die Landeszentralbehörden erlassen die
zur Durchführung der Abgabepflicht erforderlichen Bestim¬
mungen ; sie können die Abgabepflicht erhöhen und bestim¬
men, daß von Schweinen , deren Ertrag an Linsen- (Wam¬
men-) Fett weniger als 1x/?  Kilogramm beträgt , kein Fett
oder Speck abgegeben zck werden braucht. Sie können an¬
ordnen , daß an Selle des Specks oder Fettes andere Teile
des gewonnenen Fleisches abzügeben sind, und Vorschriften
über die Haltbarmachung der abzugebenden Mengen erlas¬
sen.

Die Verpflichtung  zur Abgabe Speck oder
Fett entfällt bei Hausschlachtungen von Schweinen in ge¬
werblichen Betrieben , Krankenhäusern und ähnlichen An¬
stalten, die gemäß § 9 Abs. 2 vom KommunalverbanÄ als
Selbstversorger anerkannt worden sind, und durch Selbst¬
versorger, denen nach den geltenden Vorschriften bei beson¬
ders anstrengender körperlicher Arbeit im Verwaltungs¬
wege Fettzulagen gewährt werden können oder zu deren
Haushalt solche Personen gehören.

Ueber Streitigkeiten , die sich aus der Durchführung
der Vorschriften in Abs> 2 und 3 ergeben, entscheiden end¬
gültig die von den Landeszenträlbehörden bestimmten
Behörden.

§. 12 .
Den Selbstversorgern ist das aus der Hausschlvchtung

oder durch Ausübung der Jagd gewonnene Fleisch nach
Maßgabe der Vorschriften im § 13 zum Verbrauch im
eigenen Haushalt z» belassen. .

Hierbei gelten als zum Haushalt gehörig auch die
Wirtschaftsangehörigen einschließlich des Gesindes sowie
ferner Naturberechtigte , insbesondere Altenteiler und Ar¬
beiter , soweit sie ihrer Berechtigung oder als Lohn Fleisch
zu beanspruchen haben.

8 13.
Der Selbstversorger hat anzugeben , innerhalb welcher

Zeit er die Fleifchvorräte verwenden will . Für diese
Zeit erhält er für sichu. die von ihm verköstigten Personen
nur io viele Fleischkarlen , als ihm nach Abzug der. Vorräte
noch zustehen.

Wildbret und Hühner werden mit der nach § 6 vom
Staatssekretär des Kriegsernährungsamtes für die Reichs-
sleischkarte festgesetzten Höchssinenge angecechnet.

Bei der Anrechnung von Schlachtviehfleisch, außer von
Schweinen , ist eine Wochenmeiige zugrunde zu lege», dir
»m zwei Drittel höher ist als die nach § 6 festgesetzte.

Bei der Anrechnung von Schlachtviehfleisch von Käl¬
bern bis zu drei Wochen und von Schweinen sind folgende
Wochenmengen für die Person zugrunde zu legen:

bei Kälbern bis zu drei Wochen: 500 Gramm,
bei Schweinen mit einem Schlachtgewichte von mehr

als 60 Kilogramm ,500 Gramm,
von mehr als 50 Kilogramm bis 08 Kilogramm 600
Gramm , von 50 Kilogramm und weniger 700
Gramm.

Die nach § 11 Abs. 2 abznliefernden Flei eh nie»gen
sind nicht ans die Fleischkarten anzurechnen und kommen
für die Berechnung des Schlachtgewichts zum Zwecke der
Fleischkartenanrechnnng nicht irt An 'atz.

DerStaatssekvetär des Kriegsernähungsamts kann die
Sätze sür die Anrechnung von Schlachtviehfleisch vorüber¬
gehend erhöhen.

Fleisch zur Selbstversorgung darf ' ans Hausschlach--
tungen , die zwischen dem l . September und 31. Dezember
erfolgen, höchstens für die Dauer eines Jahres , aus Hans-
sichlachiungen in d'er übrigen Zeit höchsten für die Zeit bis
znm Schluffe des Kalenderjahres belassen werden .

8 14.
Fleisch und Fleischwaren , die ans der Hausschlachtnng

gewonnen und dem Selbstversorger zur Selbstversorgung
überlasten sind, dürfen gegen Entgelt nur an den Kommn-
nalrerband oder mit- dvssen Genehmigung abgegeben
werden.
Die Landeszentralbehörden <• können weilergehenÄ Ein¬
schränkungen anordnen.

m

-



Lahmtet Tageblatt . KreisMa « hi  den Kreis Zt. Goarsharitze« .
§ 15 .

Fletsch, bnö ans Rotschlachtungen anfällt , unterliegt
nicht der Berbrauchsregelung , wenn es bei der Fleischbe¬
schau für minderwertig oder nur bedingt tauglich erklärt
wird . Fleisch , das ohne Beschränkung für den menschlichen
Genuß tauglich befunden wird , unterliegt der Verbrauchs¬
rege ' , . dem Selbstversorger ist es nach Maßgabe desS 13 anzurechnen.

§ 16 .
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimm¬

ten Behörden können anordnen , daß Fleisch und Fleisch¬
waren , mit Ausnahme von Wild und Hühnern , aus einem
Kommunalverband oder größeren Bezirke nur mit be¬
hördlicher Genehmigung ausgeführt werden dürfen.

§ 17-
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen . .in¬

ten Behörden erlassen die zur Ausführung dieser Verord¬
nung erforderlichen Bestimmungen . Sie bestimmen , wel¬
cher Verband als Kommunalverband gilt.

§ 18.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit G °ldstrase

bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft:

1. wer entgegen den Vorschriften im § 4 Abs . 1, § 14
Abs . 1 oder den nach § 14 Abs . 2 erlassenen Bestim-
mungen Fleisch oder Fleischwaren abgibt , bezieht oder
verbraucht,

2 . wer den Vorschriften im § 5 Abs . 2 , § 9 Abs . 3,
§ 11 Abs . 2 oder den auf Grund des § 11 Abs . 1 und
2 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt.

3 . wer ohne die nach § 10 erforderliche Genehmigung eine
Hausschlachtung vornimmt oder vornehmen läßt,

4.  wer es unterläßt , die vorgeschriebenen Anzeigen an
den Kommunalverband zu erstatten oder wissentlich
unvollständige oder unrichtige Angaben macht,

5 . wer den auf Grund der §§ 2 , 3 , § 4 Abs . 2 , §§ 8,
16, 17 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt.

Neben der Strafe können die Gegenstände , auf die
sich die strafbare Handlung bezieht , eingezogen werden,
ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§**3*5************* 19‘.
Der Staatssekretär des Kriegsernährungsamts kann

Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zu¬
lasten.

Die gleiche Befugnis haben die Landeszentralbehörden
und die von ihnen bestimmten Stellen ; sie bedürfen zu:
Zulassung von Ausnahmen der Zustimmung des Staats¬
sekretärs des Kriegsernährungsamts . Ausnahmen von
Einhaltung der Vorschrift im § 9 Abs . 3 , von der im § 10
Abs . 2 vorgeschriebenen Mästungsfrift und den Vorschriften
Im § 11 Abs . 2 können die Landeszentralbehörden ohne
Liese Zustimmung zulasten.

Die Nr . 324 583 der Sammlung sind durch diese Ver¬
ordnung hinfällig.

Wird wiederholt veröffentlicht.
St . Goarshaulen , den 7 . Februar 1918.
Der Kreisausschuß des Kreises  St . Goarshausen.

Der Kreis -Sekretär Steup  in St . Goarshausen ist
Avm Regierungs -Sekretär ernannt und an die Regierung
rn Wiesbaden versetzt worden . Die auftragsweise Verwal¬
tung der dadurch erledigten Kreis -Sekretärstelle in St . Go¬
arshausen ist vom 15 . Februar ds . Js . ab dem Regie-
rungs -Supernnmerar Niewöhner übertragen worden.

St . Goarshausen , den 14 . Februar 1918.
Der k. Landrat.

_ D r Wolfs,  Regierungsrat.

Den nachgenannten Kreisangehörigen ist aus Anlaß
der Wiederergreifung von entwichenen Kriegsgefangenen
wegen der dabei von ihnen bewiesenen Umsicht und Ener-tie und der durch die Wiederergreifung dem Vaterland ge-'isteten Dienste eine

Ehrenurkunde

Dom stellv . Generalkommando zuevkannt worden:
Landwirt Johann Schnitzius in Osterspai,
Gend .-Wachtmeister Karl Jakobi in Caub , Schul¬

straße 238,
Eis .-Gütervorsteher Emil Wünstel in Oberlahnstein,
Bahnhofswärter Heinr . Wolf in Niederlahnstein,
Wachtmeister Heinr . Merz in Oberlahnstein,
Bürogehilse August Schlau in Oberlahnstei « .

St . Goarshausen , den 12 . Februar 1918.
Der k. Landrat.

_ _ _ D r . Wolfs,  Regier ungsrat.

Dem Gend .-Wachtmeister Konrad Ackermann zu Na-
Lätten und dem Arbeiter Emil Mitter in Miehlen ist aus
Anlaß der Festnahme von entwichenen Kriegsgefangenen
wegen der dabei von ihnen bewiesenen Umsicht und Energie
Und der durch die Wiederergreifung dem Vaterland gelei-
Heten Dienste eine

Geldbelohnung
»om stellv . Generalkommando zuerkannt worden.

St . Goarshausen , den 11 . Februar 1918.
Der k. Landrat.

D r . Wolfs,  Regierungsrat.
A -Nr . L . 887.

westlich von Mannekensverc 2 Offiziere nab 26 Mann
gefangen zurück.

Heeresgruppe deutscher Kronprinz.
Nord : tlich >ud östlich von Reims rege Erkundungs-

tätigkeit des Feindes . In der Gegend von Prunay und
südöstlich von Tahüre entwickelten sich lebhafte Artillerie-
kämpse.

Heeresgruppe Herzog Albrecht.
Die Gesechtstätiqkeit lebte im Oberelfaß zeitweilig auf.
Im Januar betrug der Verlust der feindlichen Luft¬

streitkräfte an den deutschen Fronten 20 Fesselballone und
151 Flugzeuge , von denen 67 hinter unseren Linien , die
übrigen jenseits der gegnerischen Stellungen erkennbar ab¬
gestürzt sind.

Wir haben im Kampfe 68 Flugzeuge und 4 Fesselbal¬
lone verloren.

Bon den anderen Krieosich upkößen nichts Neues.
Der Erste Geueralquarüermeifter : Ludendorff.

Tagesbericht des Admiralstabes.
Berlin,  15 . Febr . (Amtlich .) 1. Außer den gestern

veröffentlichten Erfolgen unserer Unterseeboote im östlichen
Mittelmeer sind nach neueingegangenen Meldungen auch
solche im mittleren Teile des Mittelmeeres erzielt worden,
durch die besonders der Transportverkehr nach Italien be¬
troffen wurde . Drei Dampfer und drei Segler sielen hier
unseren Unterseebooten zum Opfer . Die Dampfer , von
denen zwei bewaffnet waren , wurden sämtlich aus stark ge¬
sicherten Geleitzügen herausgeschossen . Von den versenk¬
ten Seglern hatten zwei Papiermasse u . einer Holz geladen

Der Chef des Admiralstabes der Marine.

Auffälliger Rücktritt des bulgarlschen Gesandten in Bert »«
Laut dem „Leipz . Tagebl ." überreichte der bulgarische

Gesandte in Berlin , Dr . Ritzow , dem Ministerpräsidenten
Radoslawow seine Demission . Ritzow hatte eine (von uns
Radoslawow seine Demission . Ritzow hatte eine
gariens verfaßt , die in Oesterreich allgemeine Entriß mg
hervorgerufen hatte . In offiziellen bulgarischen Kreisen
wurde jede Solidarität mit dem Ritzowschen Standpunkt
abgelehnt.

Gegen Deutschland.
Wien,  15 . Febr . Nach dem „Utro Rossij " hat sich der

Arbeiter Uljanzew im Ausschuß des Petersburger Arbeiler-
und Soldatenrates " bet die Zusammensetzung und etwaige
Verwendung des Roten Heeres ausgesprochen . Dabei
sagte er u . a . : Nach dem vorliegenden Plane wird das Note
Heer etwa 2 Millionen Gewehre zählen . Diese werden
sowohl gegen Wilhelm als auch gegen Kaledin gerichtet sein

Kus StaM  rrnö kreis.

Der äeuffdie Taaesberidst.
WTB . (Amtlich .) Großes Hauptquartier,

1». Februar , vormittags:
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rnpprccht.
In einzelnen Abschnitten Artillerie - und Minentätig¬

keit. Abteilungen eines Mattofen -Reaiments brachten von
Einem Erknndnngsvorstrtz gegen die belgischen Linien süd-

Kühlmann zu Verhandlungen nach Bukarest.
Berlin,  15 . Febr . Wenn die augenblicklichen Ver¬

handlungen mit Rumänien auch nur als Vorbesprechungen
zu bewerten sind , so besteht die Möglichkeit , daß eineGrund-
lage für Friedensverhandlungen gewonnen wird . Man
rechnet für einen solchen Fall mit einer Reise des Staats¬
sekretärs von Kühlmann nach Bukarest.

Wie der Korrespondent der Stampa berichtet , gedenkt
König Ferdinand wahrscheinlich zugunsten seines Bruders
abzudanken.

Russische Demobilisierung — und Revolutionsarmee.
Die Times meldet aus Petersburg : Ein Erlaß der

Volkskommissare vom 14 . Februar ordnet an , daß die De¬
mobilisierung des Heeres bis zum 15 . März auszuführen
ist. Bon diesem Tage an werden alle Zahlungen und Löh¬
nungen an die Armee eingestellt.

Berlin,  15 . Febr . Der russische OberkomMandie-
veude der West - und Südwestftont , Mjasnikow , hat durch
Funkspruch vom 11 . ds . Mts . folgenden Befehl ergehen
lasten : „Parallel mit der Demobilisierung muß die Orga¬
nisierung der Roten Armee gehen ; mehr ' Agitation , mehr
Pr Itisches Handeln in dieser Richtung.

Kameraden ! Die Erfiillung dieser Bedingungen wird
uns ermöglichen , die Folgen des Krieges endgültig zu li¬
quidieren und zu einer gesunden Form des Schutzes von
Volk , Land und Revolution gegen ihre Feinde überzugeheu

Abberufung der Rutschen Kommission aus Petersburg?
Berlin,  16 . Febr . Da die Tätigkeit der nach Peters¬

burg gesandten deutschen Kommistion in der letzten Zeit auf
immer größere Schwierigkeiten stößt , ist ernstlich die Frage
entstanden , ob vie weitere Anwesenheit der deutschen Kom¬
mistion in Petersburg unter den derzeitigen Verhältnissen
noch Zweck hat . '

Schärfster deutscher Protest in Petersburg.
Berlin,  15 . Febr . Die rustische Regierung hatte die

Absicht , alle in Petersburg befindlichen deutschen Kriegs¬
und Zivilgefangenen , ausgenommen die Invaliden , angeb¬
lich wegen Ernährungsschwierigkeiten , sofort nach dem
Trotzki -Lager im Gouvernement Orenburg abzuschieben.
Da die Ausftihrung dieser Maßregel bei der in Rußland
herrschenden allgemeinen Desorganisation eine außer-
ordntlich große Gefahr für die Gefangenen mit sich gebracht
hätte , hat die in Petersburg befindliche deutsche Kommis¬
sion wegen der Transportierung der Gefangenen nach
Orenburg den schärfsten Protest erhoben.

L v n 'd o n , 16 . Febr . In der letzten Sitzung des Un¬
terhauses hielt Balfour eine Rede , in der er betonte , daß
mit den Mittelmächten zu einer Verständigung nicht zu
kommen sei.

Rentermeldung . Lloyd George leidet an einer leichten
Erkältung . Er ist ans Haus gefesselt , jedoch imstande , die
Geschäfte weiterzuführen.

Bolksgärung in England . ch
Berlin,  15 . Feibr . Der immer stärker werdende Le¬

bensmittelmangel in England , ruft immer ernstere Unruhen
und Ausschreittingen im Zusammenhang mit den sich ineh¬
renden Streiks hervor . So kam es in der letzten Hälfte
des Januar nach Berichten aus England kommender See¬
leute in Cardiff , Newport , Hüll , Manchester und Liver¬
pool infolge Fleisch - und Kohlenmangels zu schweren Auf-
ruhrtzenen.
Irland verlangt von Lloyd George Selbstbestimmungsrecht

Berlin,  15 . Febr . Die Morning Post meldet : Die
Iren haben an Lloyd George eine Anfrage über die An¬
wendung des nationalen Selbstbestimmnngsrechtes von
Irland eingebracht.

Französisches Bangen vor der deutschen Offensive.
Havas meldet : Die unheilverkündenden Zeichen an der

Westfront mehren sich. Die wiederholten Angriffe der
Deutschen und die Zunahme der Luftangriffe verstärken in
maßgebenden Kreisen den Glauben , daß der große Sturm
der Deutschen an er Westfront nahe bevorsteht.

Genf,  16 . Febr . Der „Herald " meldet ans New-
york : Der Senatsausschuß hat mit allen gegen 13 Stim¬
men den Antrag aus Erteilung diktatorischer Vollmachten
an den Präsidenten Wilson abgelehnt.

Oberlahnstein , den 16 . Februar.
* N e u e K ä l t e i n S i ch t . Die momentane Wetter¬

lage läßt darauf schließen , daß wir in den nächsten Tagen
mit Abnahme der Bewölkung Frostwetter und vorerst mii
verbreteten Nachtfrösten zu rechnen haben . Das Thermo¬
meter stand gestern Abend auf 1 Grad über Null , sank je
doch heute Nacht auf 1 Grad Kälte und heute morgen au
3 Grad Kälte herab.

* Nus dem Kreis.  Dem Wachtmeister Heinr.
Merz in Oberlahnstein , Bürogehilfe Aug . Schlau in Ober¬
lahnstein , Eisenbahn -Gütervorsteher Emil Wünstel in
Oberlahnstein , Bahnhofswärter Heinr . Wolf in Nieder¬
lahnstein , Landwirt Johann Schnitzius in Osterspai,
Gend .-Wachtmeister Karl Jakobi in Caub , Schulstr . 238,
wurden aus Anlaß der Wiederergreifung von entwichenen
Kriegsgefangenen wegen der dabei von ihnen bewiesenen
Umsicht und Energie und der durch die Wiederergreifung
dem Vaterland geleisteten Dienste eine Ehrenurkunde vom
stellv . Generalkommando zuerkannt.

! ! Eis . Kreuz.  Unteroffizier Karl Schmidt , Sohn
von Anstreichermeister Franz L-chmidt , Musketier Paul
Schmidt , Inf .-Reg . 117 , erhielten das E . K . 2 . Kl . ;Schrei-
nermeister Wilhelm Stab wurde zu mSergeanten befördert

* Der Gemeinnützige Kleintierzucht-
Verein  hält , wie bekannt , morgen Sonntag nachmittag
5 Uhr im Lokale Heilquelle seine Monatsversammlung
ab , worauf wir nochmals Hinweisen.

: ! : Lichtbild - Bühne.  Morgen gelangt wieder
ein ganz erstklasiiger Spielplan zur Vorführung . An erster
Stelle steht der dramatische Kunstsilm „Im Angesicht deS
Toten " , ein Filmroman in 4 Abteilungen , welcher mit sei¬
nem lebenswahren Spiel der Hauptdarsteller ein Kunst¬
werk 1 . Ranges ist . Der Film ist verfaßt von dem bekann¬
ten Schriftsteller Walter Schmitthäßler und wird in den
Hauptrollen von Hermann Seldeneck und Fräulein Olga
Engel dargestellt . Regie führt Otto Rippert . Für den
Humor ist gesorgt mit dem 4-Akter Lustspiel „Sond -s
Kleine " , welches uns die tollen Stteiche eines verliebten
Backfisches schildert . Außer dien neuesten Kriegsberichten
gelangen noch Einlagen zur Borführung . Das Theater
bietet mit seiner klaren und flimmerfteien Vorführung,
seiner vorzüglichen Musikbegleitung einen angenehmen An-
fenthalt und ist ein Besuch aufs Beste zu empfehlen.

Niederlahnstein , dtzn 16 . Februar.
( !) Kollekte.  Es wird uns geschrieben : Am mor¬

gigen Sonntag findet wieder , wie alljährlich , eine Kollekte
für die armen Kommunionkinder statt . Es ist zu wünschen,
daß gerade in diesem Jahre , wo die meisten Bäter der Kin¬
der im Felde stehen , das Ergebnis der Sammlung ein
recht gutes sei. Wie nie zuvor belaufen sich gerade in die¬
sem Jahre die Anschaffungskosten besonders für die allein¬
stehenden Frauen unerschwinglich hoch. Der liebe Heiland
der jedes gute Werk tausendfach lohnt , wird seinen Segen
dem opferfreudigen Geber nicht versagen.

!- ! Generalversammlung.  Der Borfitzende
des Mittelrheinisch -Nassauischen Bauern -Bereins e. B .,
Justizrat Dr . Dahlem ladet zu einer Generalversammlung
am 18 . Februar vorm . 10y 2 Uhr im Görresbau in Coblenz
ein , mit folgender Tagesordnung : 1. Erös .nung durch den
Vereinspräsidenten . 2 . Jahresbericht des Direktors . 3
Vortrag des Abg . Herkenrath , Limburg , über Wirtschaft
liche Kriegs - und Friedensfragen . 4 . Aussprache.

ll . Vereinigung Kriegsbeschädigter.  Bor
einiger Zeit brachte d>as Lahnsteiner Tageblatt einen kür¬
zeren Artikel über den „Verband wirtschaftlicher Vereini¬
gungen Kriegsbeschädigter für das deutsche Reich , Sitz
Esten . Hierzu sei erläuternd noch Folgendes gesagt : „Der
Verband , welcher in Kreise , Bezirke und Ortsgruppen jer
fällt , verfolgt — frei von jeglichen polttischen und religi¬
ösen Tendenzen — den Zweck, den Kriegsbeschädigten i«
allen Angelegenheiten mit Rot und Hilfe zur Seite zu
stehen . Schon vieles ist bis jetzt auf diesem Gebiet vo»
Verbände und den bereits an vielen Orten bestehend
Ortsgnippen geleistet worden , noch Größeres aber steht
vor . An die Kriegsbeschädigten aller Konfessionen und
Parteirichtungen von Lahnstein ergeht daher von dieser
Stelle aus nochmals der dringend « Mahnruf : „Kameraden
tretet Eurer Ortsgruppe und somit dem Verbände bei ." Mit
Schreiben vom I I . 11 . 17 — 895 K . W . 17 — erteilte der
„Staatskommistar für die Regelung der Kriegswohlfahrt
pflege in Preußen " , dem Verbände zunächst bis zum 3
3. 1918 für das Preußische Staatsgebiet die Erlaubn
zum Werbm von Mitgliedern . Wie in vielen größeren u
kleineren Städten des deutschen Reiches in kurzer Zeit Sie
Ortsgnippen schnell aufeinander folgend entstanden,
fanden sich auch am Donnerstag , den 14 . d. M ., abend
17 Kriegsbeschädigte von Niederlahnstein im „Anker " f
Herrn Jos . Kraus zusammen , um nach kurzer Bespreche
die Errichtung einer Ortsgruppe und den Beitritt zu



Coljnfteiner Tageblatt. Ureirdlatt für den ttreir St. <8oarrha»i«n-
Verbände zu beschließen. Die nächste Versammhung ist
«uf Donnerstag , den 28 . Febr ., abends 8 Uhr, im gleich"!»
Lokale anberanmt und werden die noch fehlenden kricgs-
beschädigten Kameraden im eigenen Interesse gebeten,
sämtlich der Versammlung beizuwohnen und ihren Eintritt
L Ile O. -sgruppe zu erklären.

* N a st ä t t e n , 16. Febr . Dem Gend .-Wachtmeister
Ikonrad Ackermann von hier und dem Arbeiter Emil Mit-
ler in Miehlen ist aus Anlaß der Festnahme von entwiche¬
nen Krieasgefangencn eine Geldbelohnung vom stllv Ge¬
neralkommando zuerkannt worden.

t . ' N a st ä t t e n , .16. Febr . Ein Kaminbrand
brach am Freitag Vormittag im hiesigen Bahnhos -Restaw
rant aus , den man rechtzeitig merkte und noch [ iß
löschen konnte. Der Schaden ist gering.

Pfarrer Greber Reichstagsabgeordneter.
C oblenz,  15 . Febr . Das Ergebnis der gesirwen

Reichstagsersatzwahl ist: in Coblenz-Stadt : Greber
Steinaecker 1167 ; in Coblenz-Land : Greber 1246, stein-
aecker 2142 ; im Kreise St . Goar : Greber 2398 , Svein-
aecker 1300 ; Summa : Greber 5287 , Steinaecker i609.
Pfarrer Greber ist somit gewählt mit einer Mehrheit von
678 Stimmen.

Kehle MelLvngen
Die Verhandlungen mit Rumänien.

Wien,  16 . Febr . Wie hier verlautet , erstreben die
Rumänen folgendes : Die Mittelmächte sollen die Sou¬
veränität Rumäniens anerkennen und die Frage der Dy¬
nastie dem Lande Rumänien selbst überlasten . Rumänien
will die Dobrudscha abtreten . Dafür sollen die Zentral-

' « ächte ihre Unterstützung in der Angelegenheit Besiara-
biens zusichern. In politischen Kreisen verlautet , die Ver¬
handlungen ständen günstig . Nach zuverlässigen Nachrich¬
ten aus Jassy hat General Averescu das Kabinett noch
nicht vollständig gebildet . Die Grundlage für die neue
Regierung ist der Friede mit den Mittelmächten.

Bottesdienft -Ordnung in Oberlahnftei «.
ni dn P 'arrk 'rcbe zum bi Marnnus
1. Fast -nsimn ng, dcn »7. Februar >918

6' /4 und 7 Ugt hi. 'fl'Ie' i. n : 7a Uhr Ggmmasiakmeffe (Früb-
mefse); 9 Uhr Srfoulmeffe mir Prediat : 1! 4 Uhr Hochamt mit
Predigt . Nachmittags 2 Uot Kreu;meaandach! ; um 3 9 Uhr Be¬
gräbnis des Obergene !en Josef G>!l ; um 3 Uhr Falten ; rrdigt,
deren Besuch dringtichst empfohlen wird

D i e n « t a a abend- 6 Uhr Andacht für unsere Krieger ; am
Mittwoch Fastenandachi , am Freilag  FriedenHandacht

Mittwoch . Freilag und Samstags sind Quatemdertage.
E «tte <dienK »Ordnun , der evangelischen » emrlnd «.

Sonntag Jnookavit , den >7. Februar 1918.
16 Uhr Predigtgattesdienst . il ’|t Uhr Kindergottesdienst . 8

Ahr Jünglingsverein.
Gottesdienst -Ordnung in Riederlahnftein.

Sonntag , den 17. Februar 1918.
7 Uhr Frühmesse, in der Barbarakircke , 8 '/„ Uhr Kindermesse

ki der Johaaniskirche : 8 ' a Uhr hl. Meis in der Barbarakirche;
10 Uhr Hochamt und Predigt in der Johanniskirche 1 Ubr hl.
Mcffs in der Barbarakirche für die Gefangenen . Nachmittags 2
Uhr Andacht. 1/24 Uhr Andacht in der Jo hanniskirche ' ?8 Uhr
abends Fastenpredigt . Nach dem Hochamle Bersamm' ang des
Diännerrosei' kranzvereins.

Dienstag Freitag nachmittag llt4 Uhr Bittandacht in der Jo-
hanniskirche. Mittwoch, abends '/,8 Uhr in der Barbarakieche
und Freitag nachmittag 5 Uhr Kreuzwegandacht.

Nächsten Sonntag beginnt die österliche Zeit . Samstag . 3
Uhr nachm . Gelegenveit z r hl. Beicht für die ch. istenledrpflick-
ttgen Jungfrauen . Mittwoch. Freitag , Samstag Quatemdertage.

Gottesdienst -Ordnung in Braudach.
Evangelische  Kirche.

Sonntag Jnvokavit den 7 Februar 1918
Bormittaas »0 Uhr : Prediqtgottesdienst Abends 5 Uhr

Predigt mit Beichte und hl . Abendmahl Mittwoch abend 8 Uhr
Passionsgottesdienst Donnerstag abend 8>/4 Uhr Jungfrauen-
»arein.

Katholische Kirche
Sonntag den 17 Februar 1918 1. Fastensonntag.

7l l? Uhr Frühmesse 10 Uhr Hockamt mit Predigt . Nachmit
t«ßs 2 Uhr Sakram . Bruderschaftsandacht . . . . .

Dienstag , den 19 Febr Abends */»8 Uhr Fastenbetrackung.
Freitag , den 22. Febr . Abends ' »8 Uhr Kreuzwegandacht.

Bekanntmachungen.
In dieser Woche werden für jeden bezugsberechtigten

Einwohner
100 Gramm Fleisch und
50 Gramm Wurst

z»r Ausgabe gelangen.s ack arin
tf ein kleines Quantum angekommen und mitb ausgegeben.

Oderlahnstein. den 15. Februar 1918.

Sie Sn̂noetftsioaage
!»m« von heute ab wieder benutzt weiden

Oberlahnsten , den 16. Februar 1918.
Der Magistrat.

Holzversteigemg.
Am Freitag, de» 22 Sedrmr 1918

»erden nachfolgendeHölzer öffen'Itdb meistbieiend versteigert:
Vormittags 9 ' , Uhr Distrikt Pr Verhau 76

>7 Raummeler Eichenscheii- und Knüppelholz,
L03 „ Buchenscheil- und Knüppelholz (knorrig

und Anbruch),
477 „ Buchen reiserknüppel,

1170 Buchen mellen.
, Zusammenkunft um 9 '/*  Uhr an der Einmündung de'
-Gtraße Friedrichssegen in die Ziraße Oberlodnstem Forsthaus

Nachmittags 2 Uhr Distrikt Speierskopf 16:
3470 Siück Eick:ii- und vuchenmellen.

Zusammenkunft zur iestgesetz'eu L 'nnde im Distl kt.
Obirlahnstem . de» 14 Februar 19i8

Der Magistrat.

ttusWve üer ssleijLkarten
am Man ' 18. Februar , vormittags von 1,9 bis
12 Uhr Uno nachmittags von V-3 bis 5 Uhr im Rat
Haussaal.

Oberlahnstein , den 15. Februar 1918.
Der Magistrat.

Bei den Anträgen auf Beurlaubung aus dem Besat-
zungs- oder Feldheer ist besonders die Dein-end ingv amg
keit der zu Beurlaubenden , (ob k., v , g o., a . v oder
dergl.) anzugeben. Zur Vermeidung uanöuger Verzöger
ungen bei Stellung der Anträge , wollen die Gesuchsteller
dies vor Einreichung der Gesuche genau iestfbllen.

» Oberlahnstem , den 15. Februar 8
Der Bürgermeister.

Butter
wird mit 60 Gramm auf den Kopf gegen Streichung der
Nr . 77 ausgegeben für die Buchstaben : N bis Q bei Klug
Ehr .. N bis St bei Rabenecker, T bis Z bei Mondori,

gegen Streichung der Nr . 80 A und B bei Mondorf.
Niederlahnstein , den 15. Februar 1918

Der Magistrat.

MmttlllchW.
Im Genossenschattsregister ist bei dem Vorschuß - und

Kreditverein , e. G . m. u H , in Caub die in Nr. 18
von 1918 bekannl gemachie Eintragung wieder gelöscht worden

St -,Goarshausen , den 13 Februar 19 >8.
Königliches Amtsgericht.

Holzverstelgermg
in der Kgl. Oberförtterei Lahnftein.
Donnerstag , den 22 . Februar 1918 , von vor¬

mittags 10 Uht ao ,n Camp tvasthaue zum Anker.
Distrikt 8. 7, 5e. vck. 2a ’ Nadelholz : S 'ämme 90 Sl.

1-2.47 fm. Derbholz-Siangen 35 Si . 1.98 fm.,
Eicken.' 14 rm Schichtnutzholz, 29 rm Derbholz 0.20

Hdt. Wellen.
Buchen: Derbholz 206 rm, Wellen 23,70 Hd!.
And Laubholz: Derbholz 60 rm

Kriegsministerium.

BeKMtMllAU
Nr Bst. 1550/1 . 18. K. R . A ,

brtteffmd Beschlagnahme und Bestandserhebung von
HoWäaen aller Art

Vom 16. Februar 1918.
Nachstehend-' B .kannimochtlna wi-d ans Ersuchen des

König'..4> Prc-vß 's h>n KriegsmlutsteriumS hlermit zur allge¬
meinen KennrnlS gebracht mil dem Bemerken, daß jede Zu
wwerdandiung nach § 6*, der Bekanntmachung über die
Sicherstellung von Kneg - bedarf in der Fassung vom 26.
.̂prü 1917 (R -tlchs-Ge -tz>! 4. 376 - uns jede Zuwider-

haavlu »^ gegen bi-’ vretoepslichl > vie Pfl cht zur Füh¬
rung . . s Lugerbaches nach § 5**) der Bekanntmachung
üher Auskunft pstichl vom 12. Juli 1917 ^Reichs-Geietzvi.
S . 604 ) bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Han
delsgewerdes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhultung
unzuoerläfstger P rsonen vom Handel vom 23 September
1915 sR -ichs-Gkietzblatt S . 603) unterlagt werden.

§ 1.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
Bei der Bearbeitung von Holz anfallende Sägespäne

(Sägemehl ) , Hobelspäne und andere Holzspäne aller Art
(Holzwolleabfall , Drehspäne , Maschinenspäne usw.).

Nicht bettoffen find Holzmehl, Holzwolle, Hauspäne
und Essigholzspäne.

Ausgenommen von den Bestimmungen dieser Bekannt¬
machung sind Bestände bis 1000 Kg. und Mengen , die im
monatlichen Gesamtanfalle nicht mehr als 1000 Kg. be¬
tragen.

§ 2 .
Beschlagnahme.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände werden hiermit beschlagnahmt.

8 3.
Wirkung der Beschlagnahmê _

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vor¬
nahme von Veränderungen an den von ihr berührten Ge-

'1 Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe biS
zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:1.

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite¬
schafft. beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
lauft oder ein anderes Beräußcrungs- oder Erwerbsgeschäft
über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt:

4. wer den . Ausführungsbestimmungenzuwiderhandell.
**) Wer voriätzkick die Auskunft, zu der er aus Grund dieser

Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht in d. gesetzten Frist erteilt od.
viffentlich unrichtige oder unvollstänoige Angaben macht, oder wer
vorsätzlich die Einücht in die Geschäftsbriefe oder Geschäftsbücher
oder die Besichtigung oder Untersuchung der Betriebseinrichtungen
oder Räume verweigert , oder wer vorsätzlich die vorgeschriebcnen
Lagerbücher eiuiMickt 'n oder zu führen unterläßt , wird mit Ge-
fängais bis zu ijGstivrlcn und mit 'Jeldstrafe bis zu zehrnaufend
Mark oder mit einer dieser Strafen euraft ; auch können Vorräte
sie verschwiegen morden sind, m Urteil als dem Staat nersalle»
erklärt werden , ohne Unterschied, ob sie dem Auskunft -pflichtigen
gehören oder nickt.

Wer fahrtälsia die Auskunft , zu der er aus Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet tu. nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder wer
">hrläffig . ' .'v>-. 'ebr>>be->-." t e-bj- •• ■ " " '« - . . e
fü ;n .. unterlagt , wird mit Leldstrase bis XU 3160 Mark bestrastl

genständen verboten ist und rechtsgeschästlicheVerfügun-
gen über sie nichtig sind, soweit nicht eine Ausnahme auf
Grund der folgenden Anordnungen erlaubt wird . Den
rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich,
die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvotlzieh-
ung erfolgen.

8 4-
Verwendungs -Erlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Verwendung der be¬
schlagnahmten Gegenstände zur Berfeuerung in dem Be-
ttiebe gestattet, in dem sie ansallen.

j § 5.
Veräußerungs -Erlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Lie¬
ferung der beschlagnahmten Gegenstände gestattet:

1. an die Beschäfsungsstelle für Holzspäne und Stte «.
mittel bei der Königlichen Intendantur der militäri¬
schen Institute , Berlin W. 30, Viktoria-Luise-Platz 8,
gemäß den Lieferungsbedingungen dieser Beschaf-
stingsstelle,

2 . mit besonderer Einwilligung der vorbezeichneten Be-
schafstingsstelle.

Die Veräußerung und Lieferung der beschlagnahmten
Gegenstände ist jedoch in jedem Falle nur zuläsiig, sofern
kein höherer Preis gezahlt wird , als der in der Bekannt¬
machung, bettefsend Höchstpreise von Holzspänen aller Art
vom 16. Februar 1918 (Bst 1600/1 . 18. K. R . A.), festge¬
setzte Höchstpreis.

§ 6 .

'S Meldepflicht und Meldestelle.
Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬

stände unterliegen einer Meldepflicht . Die Meldungen
haben monatlich auf amtlichen Meldescheinen (§ 9) zu er¬
folgen und sind an die Beschäfsungsstelle für Holzspäne und
Streumittel bei der Königlichen Intendantur der mili¬
tärischen Institute , Berlin W. 30, Viktoria -Luise-Platz 8,
mit der Aufschrift „Beschlagnahme von Holzspänen" post¬
frei zu erstatten.

§ 7-
Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung sind verpflichtet:
1. Personen , die beschlagnahmte Gegenstände der im §

1 bezeichneten Art im Gewahrsam haben,
2. laridwirtschaftliche und gewerbliche Unternehmer,
3. öffentlich-rechtliche Körperschaften und Verbände (z.

B . auch staatliche Bettiebe ) .
§ 8 .

Stichtag und Meldefrist.
Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung der am

Beginn des 16. Februar 1918 (Stichtag ), bei den spätere«
Meldungen der am Beginn des ersten Tages eines jeden
Monats (Stichtag ) tatsächlich vorhandene Bestand maß¬
gebend. Die erste Meldung ist vis zum 25. Februar 1918,
die folgenden Meldungen sind bis zum 10. Tage eines je¬
den Monats zu erstatten.

§ 9.
Meldescheine.

Die vorgeschriebenen amtlichen Meldescheine sind bei
der Bordruckverwaltnng der Kriegs -Rohstoff-Abteilunĝ de»
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW.
48, Verlängerte Hedemannstr . 10, unter Angabe der Vor¬
drucknummer Bst . 2019b , postfrei anzufordern . Die An¬
forderung soll auf Postkarte erfolgen und ist mit deutlicher
Unterschrift und genauer Adresse zu versehen. Der Melde¬
schein darf zu anderen Mitteilungen als zu der Beant¬
wortung der gestellten Fragen nicht verwendet werdeu.
Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite Ausfertig¬
ung (Abschrift, Durchschrift , Kopie) von dem Meldenden
bei seinen Geschäftspapieren znrückzubehalten.

Für Lagerstellen an verschiedenen Orten sind besondere
MeLescheine auszufüllen.

§ 10 .
Lagerbuchführung und Auskunstserteilung.

Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch zu führm , au«
dem der Bestand an meldepflichtigen Gegenständen und
ihre Verwendung ersichtlich sein muß . Sofern der Melde-
pflichtige bereits ein derartiges Lagerbuch führt , braucht er
ein besonderes nicht einzurichten.

Bei zu meldenden Gegenständen , die im eigenen Be¬
triebe des Meldepflichtigen verfeuert werden, genügt foie
schätzungsweise Angabe der monatlich verfeuerten Gesamt¬
menge als Anfall und Abgang im Lagerbuch.

Beauftragten der Polizei - oder Militärbehörden ist̂ auf
Anfordern zu gestatten , die Geschäftsbriefe und Geschäfts¬
bücher einzusehen, sowie Betriebseinrichtungen und Räume
zu besichtigen und zu untersuchen, in denen zu meldende
Gegenstände erzeugt , gelagert oder feilgehalten werden
oder zu vermuten sind.

§ 11.
Anfragen und Anträge.

Anfragen und Anttäge , welche diese Bekanntmachuna
betteffen, sind an die Beschäfsungsstelle für Holzspäne «ab
Streumittel bei der Königlichen Intendantur der mili¬
tärischen Institute , Berlin W. 30, Viktoria-Luise-Platz 8,
zu richten. Sie haben auf dem Briefumschlag sowie am
Kopf des Briefes den Vermerk zu tragen : „Bettifft Be¬
schlagnahme von Holzspänen " .

§ 12 .

Inkrafttreten.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 16. Februar 1918

in Kraft . Gleichzeitig wird die Bekanntmachung Nr . Bst.
600/6 . 17. K. R . A. II . Ang ., bettefsend Bestandserhebun,
von Holzspänen aller Art vom 29. September 1917 aus¬
gehoben.

Frankfurt (Main ), den 16. Februar 1918.
Stellverttetendes Generalkommando 18. Armeekorps.

C o b l e n z , den 16. Februar 1918.
Kommandantur der Festung Coblenz- Ehrrnlrreitstein

K. R . 396/2 . 18. VJI

i.-iai'i



Kriegsministerium.

ZekmmgchMg
Nr . Hst 1600/1 . 18. R . A.

betreffend Höchstpreise von Holzs-Snen aller Art.
Vom 16. Februar 1918.

Nachstehende 'Bekaimlmachung wird auf Grund des
«ejetz ŝ üb-c den Belageruncszustand vom 4 . Juni 1851

dem Gesetz vom 11. Dezember 1915
* ' 8! o) ~ UI Bayern auf Grund der

Luerhochsten Verordnung vom 31. Juli 1914 — des Ge
Höchllpreise vom 4 August ISI ; ( Reichs-

^b ). m der Fassung vom 17 Dezember 191-4
(Reichs-Ge-letzbl. S 5,6 ). der B -faiirtmochimqen über die
Aenderunflen dieses Gesetzes vom 21. Januar 19 !5. (Reiche
Ge ' etzb!. <&. 251, vom 23 SZeviember 19i5 lReichs Gesbl

603), |t)om 23; März )9 ;6 (R -ichk-Gesetzbl. 5 . 183)
uni»vom 22. Marz 1917 (Reichs Gesetzbl. ©. 253 ) mit dem
»emerfen zur allgemeinen Kenn,ms gebracht, daß Zuwider¬
handlungen nach den in der Anmerkung*) aigedrucklen Be¬
stimmungen bestraf, werden Auch kann de- Beirieb des
Panoelsgeweroes gemäß der Bekam» ,nachung zur Fenihal-
rang uuzuoerlässiger Personen vom Handel vom 23. Sev-

1915 (Reichs-Gcjetzvl. S . 603) unlersagl werden
§ 1.

»Ott der Bckan.iiinachuug betroffone Gegn .stände.
^on dieser Bekauntmachung werden brtirsion:

öhe,x ^ ^ unö lum  Holz anfallende Sägespättc
HobelsPane und andere Holzspäne aller Art

(Holzivolleabfall , Drehspäne , Maschinenspäne usw.)
H' u'p"» '

§ 2.
Höchstpreise.

^orkaufspreis für die im § 1 bezeichnten trocken
^ Gegeiislande darf nicht mehr betragen a(§12,50
.* te 100  Äg. in der Beschaffenheit, wie sie im Beliebe

ÄISS : im -der m te.
§ 5.

Ausnahmen.
Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen find zu rich¬

te! bei der '? r H °^ späne und Streumit-
Königlichen Intendantur der militärischen In¬

stitute, Berlin W. 30, Viktor ia-Luise-Platz 8
§4.

. Inkrafttreten.

in K̂ ast dekanirtmachilug tritt mit dem 16. Februar 1918
Frankfurt (Main ), den 16. Februar 1918
Stellvertretendes Generalkommando 18. Armeekorps
Coblenz,  den 16. Februar 1918

Ät "? ÖCr- 5eftün9  C - bl-nz- Ehr-nbreitstein.

L - ää « ÄS ÄÜKwWJÄtf
1. Wer die sestgesctzleu Höchstpreise überschreitet:

wer euum «„deren z.„« Ar schlich eines Vertraaes aurier-
,.b .°.,c  Höchstpreise überschritten werden oder

tahnsteiurr̂ cigeblatt. Nreisblatt  für den ttreis§t. Goarshausen.
r,chtsdienft Post - und Telegrafendienst , Botendienst , Tech-

' mschen- und Eisenbahndienst , als Kutscher, Bäcker, Schläch-
ter Handwerker jeder Art oder als Hrlfsschreiber, sowie im
^ « .enst (Bahnschutz, Gefangenen - und Gefängnis-

Personen mit französischenund flämischen Sprachkennt-
nrffen werden besonders berücksichtigt,
or wehrpflichtige können nicht angenommen werden, mit

N -jchM «.. n° ^ ■” * -" " -b - b-schr- nftn.
Ms Entgelt wird gewährt:

Freie Verpflegung oder Geldentschädigung für Selbstver.
P legung, freie Unterkunft, fveiEisenbahnfahrt zum Be¬
stimmungsort und zurück, ftei« Benutzung der Feldpost.

Dienftlohn ^ " Vni>^rarettbehandlung sowie angemeffener
endgültigen Ueberweisung an eine bestimmte

Bedarfsstelle wird cm „vorläufiger Dienstvertraa " geschlos.
.Die endgültige Höhe des Lohnes oder Gehaltes kann

Ä "nJW ûÄ Derirai ŝ st festgesetzt werden . Sie
richtet stch nach Art und Daiier der Arbeit sowie der Lei¬
stungsfähigkeit des Betreffenden . Eine auskömmliche Br-
zahlung wird zugesichert. Falls Bedürftigkeit vorliegt , wer.
den außerdem Zulagen für die in der Heimat zu versorgen,
den Familronangehörvgen gewährt . 9

Die Versorgung derjenigen , die eine KriegsdienstbeschL-
drgung erleiden, ist besonders geregelt.

Meldungen nimmt entgegen für den Kreis St . Goar ».
Hausen BezirkskommandoOberlahnstein, Zimmer 4. Dabei

Militärpapiere , Beschäftigung»,
auänjei» ober Arbeitspapiere , erforderlichenfalls Abkehr-
,chern. Es ist anzugeben, wann der Bewerber die Beschäftig

r! aUin? ^?e vorläufige ärztlich- Untersuch¬
ung erfolgt kostenlos bei dem Bezirkskowmando . > d«r
Bewerber hat sich den erforderlichen ° , --- : < . ..

Kriegsamtsstelle Frankfurt a M.

filaidifbiJö-Bühn ca

Todes - ■}• Anzeige.

Gott dem Allmächtigen Hai es gefallen, am
Freitag Morgen 2 Uhr , meine liebe Gattin , unsere
unvergeßliche, treusorgcnde Mutier , Schwester
Schwägerin und Tante,

Im MargaretheR«hf
geb. Schwenzer,

Mitglied des Rosenkranz- und christl Müttervereins,

nach langem schweren mit großer Geduld ertragenem
Leiden, wohloorbereite? durch den Empfang der hl
S -erbesakram-nte. im Al er von 57 Jahren , zu sich
ln die Ewigkeit abzurufen.

Teilnahme und ein frommes Geber
für die liebe Verstorbene bitten

Die inwenun Angehörigen.
Oberlahnstein und westlicher Krieasfchauplatz

den 16 Februar 1918.

Die Beerdigung findet Montag , den 18. Februar,COnuHcMä4>/« llhr nnn «if*» o- » iwuxuy, vcn  ly . tfeoruar,
uâchmiUags 4' /i Uhr. von Blankenberg 3 aus statt.

" Traueramt wirb Dienstag morgen 6:,;t Nhr gehaltenDas

Ob:  rlßhn ^piu
-'- ie Jur Mcirkr

Hochstraße 72.

Sonntag , den 17 . Februar:

große Dorffeßungeii
nach.

Abends punkt 7
-s a 4 bis 6 '

10 Uhr (nur

dert.

ist

.. . . ■ - -wericr
lieh zu einem iolchcn Berirnge erbo-tet-

" r« :

5‘ bie  H ^ ltprei ' .. festge.

I - ••••»!ayru .igsbesNmmurgvu -zuwidcrtzandelt.
fl i r ff ^ llMu ' ftei1 «egen Nummer I oder

$ » ns öcr Höchstpreis mitten worL-̂ st oder
MMMZZML«
^ . 2 ' . den F Nen d - Nummer l und 2 kann reden der Strafe
L °^ ne . w-rden da» die Berurieilung auf Kosten des Schui-

î $ ^dünnt ;U 'nachcu ist; auch kann neben Gechna
«lSstrafe auf Berlin : der bjirgerl Ehrenrechte erlanm oerpen "
»i- St Z ßuf  En'l.ehmg w (Segen, -anoe. auf |

^ Handlung bo îcht, erkannt werden ohne Nn-
terschred, ob fie dem Tater gehöre n oder nicht'BüterlückM

Hilfsdienst.

Helfer für hie Etappe!
Ä>r dem gewalligen, von unserem Heere

-eskMen feiildtichen Gebiet
w rden zur Vermendnnq be, st'ck'närdehörden noch

zatz!retche HtlftLrösre henötist.
Dar Jnieresse des Vaterlandes verlangk. daß iauqlich

vnd « .tdchrliche Kräl ... der He», a : sich zu di. ftm E 'arpen
^ stellen. Zah reiche k.iqSoerwenduua«-
Mige Milua .perlaoen niusien im de' ttz e» Gebietnoch für
den dienst an der Frnnt irewemach. v-r "en

Di « Lebensbedingungen im besetzlen Geb e! sind durch-
«»S günstig. Gute Entlohnung und re:-chi che Berpfleauna
»erden gewahrt , lind was debruke- die Nolwendigk.i - sich
m fremde Veihäliniff - e'NiUgewöhnen. gegenüber dem Maß
von Op 'ern und En -chrungen, daß ' unsere Kneaer fett
3hl )n>n ireudia erlragen ! * '

Männliche Hilfskräfte jeden Mters , auch Jugendliche,
«nnen . wenn ' ie geeignet befunden werden, Beschäftigung
rm besetzten Gebiet im Westen finden und zwar für :' Ge-

. . , Ei wachs',ne,
Jogsvölicke uuier lü Iabreü babeu nur j» öegleiku»g

Eriuadijiatr  3atiitt.

••t — SpieJp i an I
21 iS nnferet Dramenserie! - —

3i DgcßAm Töte«
Verfaß:

Eni stüniiieidruma in 4 Alle ' ,
und i.- iceniert von Mallrr Schmidthäklrr

H airp Idar steiler:
Der Her,og . Herma..n Seldeneck

-D - Herwg'n , . . Ol«a Engel
Di.r Ge,.n,Ne . . Ferdinand Robert
SÄ '?»™ • Marg. gerida
t.  ® liner-Ma er . . Emil Jammings

na feine chwesler Nrliy Rudi«
T ÜCt • • Rolf Brunner

Rode, d . . . Ernst Becker
Im Angr îcht des Tot . ,» ist ein deutscher KunstUm
1 langes U'-.ö bstder mit feinem dramaUichen Inhalt
ein Re sterwerk der Fslmlunft Lange 1500 Mir.

PctfeKtiae ßenölnng ! Sponvenbe Scenen !

Bmliigte Krieger-Vereiiie
ökrliilBftei«.

Die Beerdigung des auf dem Felde der Ehre
fallenen

Hvergefrcirn Iosek 6 - il
finde, am Sonntag , den 17. Februar d Fs
nachmittags 3 >,2 Uhr statt ' "

Die Kameraden werden gebe-e», recht zahl-
reich an  der Beerdigung ieii,unehmen.

Die Vurstökide
OLerlnhnsteiner Kriegero.reine.

Or. ZimmemMiischeHMekssGle
Cobisn },

L)ohenzol1ernslrttße f 48,
^ »andelsfachklassen für
Schüler und Schü erinnen

m Nolksschulbildung.
Höhere HandetssachNlafse
für Personen mir böuerer

-Schulbildung. Beginn des
neuen Dchuijahres 18. April.

Näheres durch Prospekt.
Jmel Msml

Beerdigungsinstitut
N .-Lahnstein , Kirchgaffe 4.

Trauerbekoration—
. .. ’ i “ wui - »n ganzer Bceidigun««»

Iausgekammtes. alte Zopfe, kurz Transporte nachu.von Auswärts
I aber .lang , und Itafirrleike kauft i — - ;— - - --

Dber oder

ÄMHM.

Dachpappe
wieder vorrätig.

Martin ZeS. Hafenstr. 8.

S-e wöffev kierzlicb lochen! köstlicher wih!

Sor dis K-eiß ? =
Filmschwank in 4 Akten v E Sondermann u. L Czerny

Kftly Jo ' ns
Personen:

Mox Laurenze - Gerda Lvchner
'!2i i Junkeemann - Hanny Ewald,

nis Sonu,  Ennl Sonde :mann tum Talia -Th aler
Perlin , de. bekannte Komiker

voller Sowor ! obve kuSe!

Außerdem : Lxkra -Linlag 'en 1

| S/it/i,  Firmungstr 12, Coblenz.

TiemsstHferei
3eßn ßrij  iiiig,

I Eodleaz , ftwrgerstraße 461 .

MKeam
empfiehlt sich Denltft

jLrilno ViolZnck,
ör. GoarshMfen-

Tilefon Nr . pe,

StnndemäW
I gesucht. Miltelstraße 8

Frau Lug.

Ni In tzotchheim
in zu k,uft-n gesucht

Grundstücke
passe-d ‘für Kunst- und Handels-Gärtnerei.
Angebote mit Preisangabe unter
« F 3018 i UnSotf Mols».K"in.

Während den Borsnhrn ngen: Künstier-Konzerl.
Nachmuiags gelangt derselbe Spseiplan zu: Bor

sührung m:e abends

Bekannt tadellose Vorführung ruhig und

fl mmerfrei . ^

Tüchtiges
5 tnnd &nmfljdnn

per 1. März g.stuch:. Ajeder-
lahnkei « . RheinstraLe 16 1. Et

ckibt uns dis
Nrn 284 und
289 unseres

D̂ itttles oon gegen
Bezahlung zurück, wir
bedürfen dieser Nummern
als Belege.

Die Gekchöftspclle.

ötifijion
d« ®#Wtwtr Stdinintm.

Sonntag 17. Februar : nachm
4 Uhr ..L» r Jibetc Bauer ". Ope¬
rette Abends 7>/.
land" 0 ;ift

Z»»erläsfize--, nicht }u junge,Iiknstmillhei
im Haushalt e!fahren , gesucht.

A. Hiirkbüchtrr,
Coblenz

Schloßstraße 49, Laden,

Uhr:

suche für sofort oder l . Mär,ei» Mädchen
15 17 Jahre F .au Rehling.

Ehrenbreitstein . Markt  i ' lR

Eine Wohnnna. W°h..»na,
' |3 .Fimmer und Köchp n >̂n t

3 Zimmer uud Küche zu mieten
gesucht. Adolfckrutze » 5,

3 Zimmer und Köche, von kleiner
Familie per I . Aprn gesucht

AdoifstraHe :r.

köilfl PH . Jost
Pftrdemetzaerei Eltville.

Telephon 185, Vermittler er¬
hallen Provision.

Kratzer, örnnner
JQ Jügäfiunö
auf den Namen „Treff" HS.
rend, trUuu '.'ii. Tikderbrin-
gkr ei hält Belohnung

Biediicher Hof.

Gut erhaltenesTahrrnd
ohne Berestung za kaufen ze-
luckit Ângebote an die Gr-
'chäftssteue d Bl.

19  Rnteu Acker
.n der Mark 3. Teil zu verka«.
en. Näheres bei Förster Uei » .

tÄmern.Küche
n» einzelne Person zu oerwieam.
Riedrrtaynurin , Mark, -ratze 49.


	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34

